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Wasserflächen
Hier: Löschwasserteich § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

TH 4,25 m        FH 11,50 m

FH 4,50 m

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGBGrünflächen, privat

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGBParkanlage

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGBFlächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
von Natur und Landschaft
Hier: Steu-Obstwiese

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGBGR-FR

NACHRICHTLICHE  ÜBERNAHME
§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGBBindung für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen
Hier: Knick

D
Umgrenzung von Anlagen, die dem 
Denkmalschutz unterliegen

§ 9 Abs. 6 BauGB
§ 5 DSchG

K § 9 Abs. 6 BauGB
§ 1 DSchG

Umgrenzung von Gesamtanlagen, die dem 
Denkmalschutz unterliegen

 a  b  c

84
 4

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes

§ 9 Abs. 7 BauGB

Löschwasserteich/Tränke

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGBBaulinie

Hauptfirstrichtung § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

vorhandene bauliche Anlagen:  

a) Hauptgebäude                         
b) Nebengebäude 
c) künftig fortfallende Gebäude 

DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

Flurgrenze / Grenzstein

Böschung

Wegeflächen

Flurstücksbezeichnung
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                           Öffentlich best. Vermessungs-Ingenieur

   Bürgermeister

Ort, Datum, Siegelabdruck 

(L.S.)

Elmenhorst, den  
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Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.1.1990 (BGBl. I S. 132), in der 
zuletzt geänderten Fassung.
Darstellung des Planinhaltes nach der Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58).

Hinweise :

SATZUNG   DER  GEMEINDE 

ELMENHORST     FÜR    DEN

BEBAUUNGSPLANES NR. 12  

GEBIET :  

          GUT LANKEN   

BEBAUUNGSPLAN       NR.    12
DER GEMEINDE ELMENHORST

ARCHITEKT+PLANER HANS-JÖRG JOHANNSEN

Bornweg 13  
21521 Dassendorf

Tel.: 04104 - 4845  Fax: 04104  - 692621
e-mail: arch.joerg.johannsen@t-online.de
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SO
Sondergebiet

Zweckbestimmung: z. B. Landwirtschaftliche 
Betriebseinrichtung/Behinderteneinrichtung

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGBGR 810m²

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGBZulässige max. TraufhöheTH  4,50 m

GF 1260m²

Zulässige max. Grundfläche

Zulässige max. Geschossfläche

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGBZulässige max. FirsthöheFH  15,00 m

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGBBaugrenze

6.00 Grünordnerische Maßnahmen

Stammdurchmesser/
Kronendurchmesser

0,5/10

Kie       Kiefer
Ki         Kirsche
LI         Linde
Pa        Pappel
Ro  Robinie
K-Wei  Kopfweide
Wei      Weide

Ah       Ahorn
Ak       Akazie
Bi        Birke
Bu       Buche
Ei        Eiche
Er        Erle
Ka       Kastanie

D

PRIV

SO  Landwirtschaftliche Betriebseinrichtung/

       Behinderteneinrichtung

       Gewerbliche Nutzung - Cafe mit einer 

       Verkaufsfläche von max. 100 m²

       Gewerbliche Nutzung - Meierei/Hofladen

       mit einer Verkaufsfläche von max. 100 m²

       Behindertenwerkstätten

       Landwirtschaftliche Nutzung

       Wohnen ist unzulässig

SO  Landwirtschaftliche Betriebseinrichtung/

       Behinderteneinrichtung

       Wohnen für behinderte Menschen

       § 9 Abs. 1 Nr. 8
GR   810m²

GF 1260m²

GR 510m²

GF 1600m²

SO  Landwirtschaftliche Betriebseinrichtung/

       Behinderteneinrichtung

       Landwirtschaftliche Nutzung

       Geräte/Versorgungsanlagen

       Wohnen ist unzulässig

GR 720m²

SO  Landwirtschaftliche Betriebseinrichtung/
       Behinderteneinrichtung

       Landwirtschaftliche Nutzung
       Gewächshäuser

SO  Landwirtschaftliche Betriebseinrichtung/

       Behinderteneinrichtung

       Behindertenwerkstätten

       Wohnen für behinderte Menschen

       § 9 Abs. 1 Nr. 8 BauGB

SO  Landwirtschaftliche Betriebseinrichtung/

       Behinderteneinrichtung

       Landwirtschaftliche Nutzung - Stall

       Wohnen ist unzulässig

GR 1400m²

GF 2180m²

GR 1120m²

GR 865m²

K

K

K
K

GR 188m²
GF 290m²

SO  Landwirtschaftliche Betriebseinrichtung/
       Behinderteneinrichtung

       2 WE  § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB
       landwirtschaftliche Betriebsangehörige
       § 9 Abs. 1 Nr 8 BauGB

K

Gebäudenummern

E
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(L.S.)    Bürgermeister

Elmenhorst, den  
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(L.S.)   Bürgermeister

Elmenhorst, den

13

  Bürgermeister(L.S.)

Elmenhorst, den

Hinweis:

Im Plangebiet bedürfen alle baulichen Maßnahmen und Freiflächengestaltungen einer denkmalschutzrechtlichen 

Genehmigung. Auch die Beseitigung oder Veränderung der historischen Gärten und Parkanlage ist 

genehmigungspflichtig.

8
SO  Landwirtschaftliche Betriebseinrichtung/
       Behinderteneinrichtung

       Landwirtschaftliche Nutzung
       Landarbeiterwohnhaus

TH 3,00 m      FH 8,00 m

7
1

9

GR 225m²

TH 2,75 m      FH 5,50 m GR 55 m²

SO  Landwirtschaftliche Betriebseinrichtung/
       Behinderteneinrichtung

       Landwirtschaftliche Nutzung
       Abstellraum
       Wohnen ist unzulässig

Hofflächen

Entnahmeschacht

Wall

STAND : ORIGINALAUSFERTIGUNG
Sollten ein oder mehrere Bäume, die im Innenhofbereich des Gutes Lanken als Bestand dargestellt sind, gefällt 
werden, so ist innerhalb des Plangeltungsbereiches ein Ausgleich 1 : 1, Hochstamm Stammumfang 16 - 18 cm, in 
Form von Laubbäumen zu schaffen oder ersatzweise 1 : 2, Stammumfang 10 - 12 cm, in Form von Obstbäumen 
alter Sorten innerhalb der festgesetzten Streuobstwiesen. 

Die historische Pflasterung innerhalb der Hoffläche und in der östlichen Zufahrt sind zu erhalten.

Erhaltungsgebot (§ 1 DSchG)5.00

Überdachte Stellplätze (Carporte) und Garagen und Nebenanlagen sind unzulässig, mit Ausnahme von 
Nebenanlagen für landwirtschaftliche Nutzung/Kleintierställe bis zu einer Größenordnung von 30 m³ und 
Nebenanlagen für Ver- und Entsorgungsunternehmen.

Stellplätze und Garagen/Nebenanlagen (§ 12 +14 BauNVO)4.00

Die Dachneigungen der Hauptgebäude sind nur von 30° bis 48° zulässig.
Dachanbauten, Dachabschleppungen und Dachausbauten sowie untergeordnete Bauteile wie Erker, Vordächer, 
Nebenanlagen, Gewächshäuser als auch Abwalmungen und Mansarddächer sind mit anderen Neigungen zulässig.

3.40 Dachneigungen

3.50 Dacheindeckungen

3.00 Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 92 LBO)

Die Sockelhöhen aller baulichen Anlagen (Sockelhöhe = Oberkante Erdgeschossfußboden der baulichen Anlagen) 
dürfen höchstens 0,50 m über dem angrenzenden vorhandenen Bodenniveau liegen.

Sockelhöhen3.10

3.20 Traufhöhen

Die Traufhöhen (Schnittpunkt Außenkante Außenwand und Außenkante Dachhaut)  aller baulichen Anlagen dürfen
höchstens bis zur angegebenen Traufhöhe in Teil A Planzeichnung über dem angrenzenden vorhandenen 
Bodenniveau liegen.

3.30 Firsthöhen

Die Firsthöhen aller baulichen Anlagen dürfen höchstens bis zur angegebenen Firsthöhe in Teil A Planzeichnung 
über dem angrenzenden vorhandenen Bodenniveau liegen.

Gewächshäuser

Fassaden sind nur in rotem Klinker, Natursteinen und Putz, entsprechend des Bestandes, zulässig. Hellere und 
reine Farben sind unzulässig. Es sind nur Farben in einem Helligkeitsbezugswert, ähnlich dem vorhandenen 
Ziegelmauerwerk, zulässig. Fassaden sind nur entsprechend des Bestandes zulässig.

3.60 Fassaden

3.70

Gewächshäuser, Fassaden und Dächer von Gewächshäusern sind nur in transparenten, farblosen Materialien wie 
Glas und Kunststoffen zulässig.

Dacheindeckungen sind nur in roten Tonhohlpfannen, Gebäude 1, 3, 4, 5, 6 ,8, 9 und roten Tonbiberschwanzein- 
deckungen, Gebäude 2,  zulässig.

2.00 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2  BauGB)

Im Plangeltungsbereich gilt die abweichende Bauweise. In der abweichenden Bauweise sind die Vorschriften der 
offenen Bauweise einzuhalten, jedoch sind Gebäudelängen über 50,0 m zulässig.

1.00 Geschossfläche (§ 20 Abs. 3 BauNVO)

Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen zu ermitteln. 
Die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen einschließlich der zu ihnenen gehörenden Treppen- 
räume und einschließlich ihrer Umfassungswände sind mitzurechnen.

TEIL B   TEXT

E

ÜBERSICHT 

Aufgestellt  aufgrund  des  Aufstellungsbeschlusses  der  Gemeindevertretung  vom 08.03.2007

Der Aufstellungsbeschluss wurde vom  10.03 bis 16.03.2007 durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln 

ortsüblich bekannt gemacht.

Die  frühzeitige  Bürgerbeteiligung  nach  §  3  Abs. 1 Satz 1 BauGB  wurde in der Zeit vom 23.02.09  bis 

zum  23.03.2009  durchgeführt.  

Der  Entwurf  des  Bebauungsplanes,  bestehend  aus der  Planzeichnung  (Teil A) und  dem Text (Teil B), 

sowie die Begründung  haben in der Zeit vom 13.07.09 bis zum 14.08.09 während der Dienststunden nach       

§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anregungen 

während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift geltend gemacht werden 

können, vom 30.06.09 bis 06.07.09 durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln ortsüblich bekannt 

gemacht.

Die Beteiligung der berührten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB wurden 

mit Schreiben vom  01.07.2009 durchgeführt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der öffentlichen Auslegung geändert. Der Entwurf des Bebauungs- 

planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Begründung haben in der Zeit 

vom 14.12.09 bis zum 06.01.10 während der Dienststunden erneut öffentlich ausgelegen. Dabei wurde bestimmt, 

dass Anregungen nur zu den geänderten und ergänzten Teilen vorgebracht werden konnten. Die öffentliche 

Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von allen Inter- essierten 

schriftlich oder zur Niederschrift geltend gemacht werden können, vom 05.12.09 bis 11.12.09 durch Aushang an 

den Bekanntmachungstafeln ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der öffentlichen Auslegung geändert. Der Entwurf des Bebauungs- 

planes wurde erneut den beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, mit Schreiben vom  

08.12.2009 zur Stellungnahme vorgelegt.

Die  Gemeindevertretung  hat  den  Bebauungsplan,  bestehend  aus  der  Planzeichnung  (Teil A) und dem Text 

(Teil B), am  04.02.2010 als Satzung beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt.

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches sowie nach § 92 der Landesbauordnung wird nach Beschlussfassung durch die Gemein- 

devertretung vom 04.02.2010 folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 12,

für das Gebiet :

                             Gut Lanken

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) erlassen.

Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Anregungen sowie die Stellungnahmen der beteiligten Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange am 03.12.2009  geprüft.  Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Die Gemeindevertretung  hat  am  04.06.2009 den  Entwurf  des Bebauungsplanes mit Begründung beschlossen 

und zur Auslegung bestimmt. 

Die  Bebauungsplansatzung,  bestehend  aus  der  Planzeichnung  (Teil A)  und  dem  Text  (Teil B),  wird hiermit 

ausgefertigt und ist bekanntzumachen.

3 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden 

gem. § 4 Abs. 1 i.V. m. § 3 Abs. 1 BauGB am 11./12.02.2009 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme 

aufgefordert.

Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer 

während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu 

erhalten ist, wurden vom  19.02.2010 bis  25.02.2010 ortsüblich bekanntgemacht. In der Bekanntmachung ist auf 

die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 

einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, 

Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen 

worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am  

26.02.2010 in Kraft getreten. 

Der  katastermäßige  Bestand  am  .17.02.2010 sowie die geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen 

Planung werden als richtig bescheinigt.

Gehrecht zugunsten der Öffentlichkeit, Ver- und 
Entsorgungsunternehmen, Gemeinde, rückwärtiger 
landwirtschaftlicher Anlieger.
Fahrrecht zugunsten der Öffentlichkeit (nur Fahrrad), Fahrrecht 
zugunsten der Ver- und Entsorgungsunternehmen,Gemeinde, 
rückwärtiger landwirtschaftlicher Anlieger.
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